
Kühen auch gar nicht mehr möglich war – erstattet hat, die
von ihm erbrachten Leistungen iSd § 49 Abs 1 GebAG
durchaus den im § 46 Abs 1 Z 1 lit a sublit bb GebAG an-
geführten (Mehr-)Leistungen gleichgehalten werden kön-
nen, ist der bekämpfte Beschluss mit keinem Rechtsfehler
behaftet, selbst wenn dem Beschwerdeführer der vom Ge-
setzgeber festgesetzte, vom Erstgericht im vorliegenden
Fall ohnehin in dreifacher Höhe zuerkannte Pauschalbetrag
im Verhältnis zu dem hier nicht anwendbaren Stundentarif
des § 34 Abs 3 GebAG unangemessen erscheinen mag.

Mühewaltungsgebühr nach 
§ 35 Abs 2 GebAG
1. Aus § 35 Abs 2 GebAG ergibt sich zwingend, dass

die mündliche Gutachtensergänzung im Allgemei-
nen niedriger zu honorieren ist als das schriftliche
Gutachten, und zwar unabhängig davon, ob der
Sachverständige nach Stundensätzen oder nach
Pauschaltarifen zu entlohnen ist. Eine Minderung
des Stundensatzes ergibt sich nicht zwingend.

2. Auch bei umfangreicher Gutachtensergänzung ist
bei einem nach § 43 Abs 1 Z 1 lit d GebAG entlohn-
ten Gutachten nur eine weitere Gebühr von 50 %
dieses Ansatzes für das schriftliche Gutachten an-
gemessen (hier: € 58,10).

OLG Graz vom 29. Mai 2008, 9 Bs 175/08s

In dem beim Landesgericht für Strafsachen Graz zu 12 Hv
15/08m gegen C. G. unter anderem wegen des Vergehens
des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt nach
§§ 15, 269 Abs 1 Fall 1 StGB anhängigen Strafverfahrens be-
stimmte der Einzelrichter mit dem angefochtenen Beschluss
die Gebühren des psychiatrischen Sachverständigen Dr. N. N.
für das schriftlich erstattete und in der Hauptverhandlung er-
gänzte Gutachten mit insgesamt € 389,10.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der
Revisorin beim Landesgericht für Strafsachen Graz, mit der
sie die Bestimmung der Gebühr für die Gutachtensergän-
zung in der Hauptverhandlung in einem entsprechend nied-
rigeren Verhältnis zur Gebühr für die Grundleistung anstrebt. 

§ 35 GebAG enthält zwei Gebührenansätze, nämlich eine
Stundengebühr für die Verhandlungs- oder Ermittlungsteil-
nahme (Abs 1) und eine nach richterlichem Ermessen zu
bestimmende Gesamtgebühr für die Ergänzung oder Er-
läuterung eines schriftlichen Gutachtens in der Verhand-
lung (Abs 2). In letzterem Fall ist die Gebühr für Mühe-
waltung in einem je nach der aufgewendeten Zeit und Mühe
entsprechend niedrigeren Verhältnis zu der Gebühr für die
Grundleistung nach richterlichem Ermessen zu bestimmen.
Diese Regelung beruht auf der Überlegung des Gesetzge-
bers, die Ergänzung des schriftlichen Gutachtens sei we-

niger schwierig als die eigentliche Befundaufnahme oder
Erstattung des Gutachtens und solle daher mit einer gerin-
geren als der hierfür vorgesehenen Gebühr entlohnt wer-
den (ErlRV GebAG, abgedruckt bei Krammer/Schmidt,
GebAG³, 377). Aus dem Wortlaut des § 35 Abs 2 ergibt sich
zwingend, dass – zumindest im Regelfall – die mündliche
Gutachtensergänzung insgesamt niedriger zu honorieren
ist als das schriftlich erstattete Gutachten, und zwar unab-
hängig davon, ob der Sachverständige nach Stundensät-
zen (wobei eine Minderung des anzuwendenden
Stundensatzes aus dieser Bestimmung nicht zwingend ab-
geleitet werden kann – 16 Ok 6/07) oder – wie vorliegend
– nach Pauschaltarifen zu honorieren ist. 

Selbst die vom Erstgericht seiner Entscheidung zugrunde
gelegte „umfangreiche“ Gutachtensergänzung rechtfertigt
nicht die Honorierung in voller Höhe des aktuell anzuwen-
denden Tarifansatzes nach § 43 Abs 1 Z 1 lit d GebAG, weil
diese Mühewaltungsgebühr eine Gesamtgebühr für Befund
und Gutachten darstellt (vgl Krammer/Schmidt, GebAG³, 
§ 43 E 20) und Anhaltspunkte für eine Ausweitung des be-
reits in der schriftlichen Expertise erhobenen Befundes
nicht aktenkundig sind. Vielmehr ist bei den wesentlichen
Aufklärungen und Erläuterungen unter Bedachtnahme auf
die in § 35 Abs 2 normierten Grundsätze eine Gebühr von
50 % für das schriftliche Gutachten, somit in Höhe von 
€ 58,10 anstatt € 116,20 angemessen. Um den Differenz-
betrag verringert sich der im Übrigen unbekämpfte Gebüh-
renanspruch des Sachverständigen. 

Anmerkung: 

Zur Honorierung von Ergänzungen und Erläuterungen
eines schriftlichen Gutachtens (§ 35 Abs 2 GebAG) vgl
zuletzt SV 2008/1, 33 mit Anm von Krammer, SV 2008/1,
34 und SV 2008/1, 40.

Harald Krammer

Kein Verzicht auf Zahlung
aus Amtsgeldern in Straf -
verfahren (§ 37 Abs 2, 
§ 42 Abs 1 GebAG)
1. Eine Bestimmung der Sachverständigengebühr bei Ver-

zicht des Sachverständigen auf Zahlung aus Amtsgeldern
ist nur in zivilgerichtlichen Verfahren zulässig. Der klare
Wortlaut des § 37 Abs 2 GebAG lässt keinen Raum für
seine – auch nur analoge – Anwendung in Strafsachen.

2. In Strafverfahren sind Sachverständigengebühren 
immer vom Bund vorzuschießen und immer aus
Amtsgeldern auszuzahlen.
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3. Die Verzichtserklärung des Sachverständigen ist daher un-
wirksam. Die Gebühren sind aus Amtsgeldern auszuzahlen.

4. Der Revisor hat bei einer Anordnung der Zahlung
aus Amtsgeldern keine Antrags- und Beschwerde-
legitimation gegen diese Auszahlungsanordnung.
Seine Beschwerde ist zurückzuweisen.

OLG Graz vom 3. Juli 2008, 10 Bs 261/08w

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Landes-
gericht für Strafsachen Graz über Antrag des dem Verfah-
ren beigezogenen Sachverständigen Primar Univ.-Doz. 
Dr. N. N. in Übernahme der Ansätze aus dessen Gebüh-
rennote die Gebühren gemäß § 39 Abs 3 Satz 2 GebAG
antragsgemäß mit dem Betrag von € 1.790,30 und wies
den Rechnungsführer an, nach Rechtskraft des Gebühren-
bestimmungsbeschlusses den bestimmten Betrag aus
Amtsgeldern an den Sachverständigen zu überweisen. Auf
den Hinweis der Revisorin in der von ihr fristgerecht erstat-
teten Äußerung zur Gebührennote, wonach der Sachver-
ständige auf die Bezahlung aus Amtsgeldern verzichtet
habe, weshalb bei der Gebührenbestimmung nach § 42
Abs 1 GebAG auszusprechen sein werde, welche Partei
zur Bezahlung der Gebühren an den Sachverständigen ver-
pflichtet ist, ging das Erstgericht dabei nicht ein.

Dagegen richtet sich nun die Beschwerde der Revisorin,
mit der sie primär die Aufhebung der Auszahlungsanord-
nung begehrt. Der Sachverständige habe ausdrücklich auf
die Auszahlung der Gebühren aus Amtsgeldern verzichtet
und seine Gebühren nach § 34 Abs 1 GebAG geltend ge-
macht. In diesem Fall („Gebührensplitting“) habe das Ge-
richt bei der Gebührenbestimmung nach § 42 Abs 1
auszusprechen, welche Partei zur Bezahlung der Gebüh-
ren an den Sachverständigen verpflichtet ist. Der Sachver-
ständige trage dabei das Risiko der Zahlungsunfähigkeit
der zahlungspflichtigen Partei, weil er seine Verzichts -
erklärung nicht mehr zurücknehmen könne. 

Gemäß § 37 Abs 2 GebAG steht dem Sachverständigen
bei Verzicht auf die Zahlung der Gebühr aus den Amtsgel-
dern in zivilgerichtlichen Verfahren eine höhere als die vor-
gesehene Gebühr dann zu, wenn die Parteien einver -
nehmlich der Bestimmung der Gebühr in dieser Höhe zu-
stimmen oder wenn die Parteien durch einen Rechtsanwalt
oder Notar vertreten sind und innerhalb der gemäß § 39
Abs 1 letzter Satz GebAG festgesetzten Frist gegen die
vom Sachverständigen verzeichnete Gebühr keine Ein-
wendungen erheben. Schon der klare Wortlaut des § 37
Abs 2 GebAG (und seine systematische Einordnung au-
ßerhalb des mit der Überschrift „Bestimmung der Gebühr“
versehenen § 39 GebAG) lässt keinen Raum für seine auch
nur analoge Anwendung der Gebührenbestimmungen in
Strafsachen (Krammer/Schmidt, GebAG³, § 37 Anm 8). 

Im Strafverfahren sind daher die Sachverständigengebüh-
ren immer im Wege eines „Bestimmungsverfahrens“ fest-

zusetzen, da hier Sachverständigengebühren immer vom
Bund vorzuschießen und immer aus Amtsgeldern auszu-
zahlen sind (Krammer/Schmidt, GebAG³, § 42 Anm 7 und
Anhang § 42 Anm 9). 

Die vom Sachverständigen seiner Gebührennote beige-
setzte Verzichtserklärung ist daher unwirksam und die Aus-
zahlungsanordnung durch den Revisor – anders als in
Zivilverfahren – nicht anfechtbar, da es mangels einer Ent-
scheidung über die (vorläufige) Kostentragungs- bzw -er-
satzpflicht dem Österreichischen Bundesschatz an einer
Antragslegitimation fehlt. 

Kostenersatz für das Privat-
gutachten eines Patentan-
walts im Provisorialverfahren
(§ 41 Abs 1 ZPO)
1. Die Kosten vorprozessualer Privatgutachten eines Sach-

verständigen sind nur zuzusprechen, wenn sie zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig wa-
ren. Bei technisch komplexen Problemen der Prozess-
vorbereitung und der Sammlung des Prozessstoffs sind
Privatgutachten zweckmäßig und ersatzfähig.

2. Zum gesetzlichen Aufgabenbereich eines Patentan-
walts (§ 16 PatentanwaltsG) gehören auch die Gut-
achtenerstellung und die Tätigkeit als Sach-
verständiger. Patentanwälte haben dafür einen Ho-
noraranspruch gleich Rechtsanwälten.

3. Bei technischer und rechtlicher Komplexität der Sache
hat die unterlegene Partei auch die durch die Beizie-
hung eines Patentanwalts zur Verfassung der wesentli-
chen Schriftsätze der obsiegenden Partei im Rechts-
mittelverfahren entstehenden Kosten zu ersetzen.

4. Dabei sind die Kosten des Gutachtens des Patentan-
walts zu ersetzen; sie sind nicht bloß als Teil der not-
wendigen Kosten für die außergerichtliche Prozess-
stoffsammlung mit den Zuschlägen für außergewöhn -
liche Leistungen (§ 21 RATG) und Nebenleistungen 
(§ 23 RATG) zu honorieren.

OLG Wien vom 13. Februar 2008, 5 R 2/08p

Mit dem im Kostenpunkt angefochtenen Beschluss wies
das Erstgericht den Antrag der Klägerin auf Erlassung einer
einstweiligen Verfügung, wonach den Beklagten aufgetra-
gen werde, es zu unterlassen, in Österreich 1.) Anbauplat-
ten feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen, die mit den
Anbauplatten der Klägerin verwechselbar ähnlich sind, und
2.) Schnellwechsler feilzuhalten und/oder in Verkehr zu
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